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Text 

§ 173. (1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das entscheidungsfähige Kind nur 
selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Entscheidungsfähigkeit bei mündigen 
Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Entscheidungsfähigkeit, so ist die Zustimmung 
der Person erforderlich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(2) Willigt ein entscheidungsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein, die gewöhnlich 
mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der 
Persönlichkeit verbunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn auch die Person 
zustimmt, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(3) Die Einwilligung des entscheidungsfähigen Kindes sowie die Zustimmung der Person, die mit 
Pflege und Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, 
dass der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene Aufschub das Leben des 
Kindes gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre. 
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